
Gemeinderatssitzung vom 01.07.2021 

 

Öffentliche Sitzung 

TOP  9 Anlage 1 - Antrag Männerkochgruppe Waldburg 
022.31/hz 

 
  

Wiederholte Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der 

Männerkochgruppe auf Nutzung der Schulküche 
 

 

Die Männerkochgruppe Waldburg hat mit Schreiben vom 10.03.2021 nochmals einen Antrag 

auf eine Überlassung der Schulküche gestellt. Die Männerkochgruppe Waldburg ist eine 

„kleine Gruppe von koch- und genussfreudigen Waldburger Männern“, die zusammen 

gefunden hat, um unter dem Motto „Kochen und genießen für Männer“ gemeinsam zu 

kochen. 

 

Ähnliche Anträge der Männerkochgruppe Waldburg wurden bereits in den 

Gemeinderatssitzungen vom 06.06.2019, 25.07.2019, 05.03.2020 und 14.10.2020 behandelt 

und jeweils ablehnend beschieden. 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 14.10.2020 wurde der Antrag der Männerkochgruppe 

Waldburg auf eine Mitnutzung der Schulküche/-mensa mit großer Mehrheit abgelehnt. Eine 

außerschulische Überlassung der Schulküche/-mensa im Schulgebäude an Private wurde als 

kritisch erachtet, da es sich um einen hygienisch sensiblen Bereich im Schulgebäude handelt. 

Dies gilt umso mehr, da Corona bedingt im Schulgebäude/-gelände weitgehende 

Hygieneregelungen gelten.  

 

Zudem wurde auf die vorhandene Küche in der Mehrzweckhalle verwiesen, die auch für 

private Zwecke entsprechend der Hallennutzungsordnung zur Verfügung steht und der 

Männerkochgruppe Waldburg alternativ auf Basis der Hallengebührenordnung zur Nutzung 

angeboten wurde. 

 

Aus Sicht der Verwaltung hat sich an der grundsätzlichen Faktenlage gegenüber der 

bisherigen Beschlussfassung nichts Wesentliches verändert. 

 

Eine Überlassung der Schulküche/Schulmensa an Private wird weiterhin als kritisch erachtet, 

da es sich um einen hygienisch sensiblen Bereich handelt. Die gilt umso mehr, da Corona 

bedingt im Schulgebäude/-gelände weitgehende Hygieneregelungen gelten. 

 

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Schulküche/Schulmensa kein geeigneter Ort für private 

Kochgruppen.  

 

Auch der Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ist zu bedenken, sollten künftig weitere 

Personen eine ähnliche Nutzung der Schulküche/Schulmensa beantragen. 

 


